
 

 

 
Merkblatt 4 

Adressaten von Registrierungs- und Datenmeldepflichten gemäß REMIT 
(Verordnung (EU) Nr. 1227/2011) 

(Stand: Februar 2015) 

Die Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandels-
markts (REMIT) ist seit dem 28. Dezember 2011 in Kraft. REMIT soll auf den Großhandelsmärkten für 
Strom und Gas Transparenz schaffen und das Vertrauen in einen fairen und wettbewerbskonformen 
Energiegroßhandel stärken. Die am 7. Januar 2015 in Kraft getretene Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 1348/2014 konkretisiert die in der REMIT vorgesehenen Registrierungs- und Datenmeldepflichten 
der Akteure auf dem Energiegroßhandelsmarkt.  

1. Datenmeldepflichten  

Gemäß Art. 8 REMIT müssen Marktteilnehmer der Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) Transaktions- und Fundamentaldaten übermitteln. Davon 
ausgenommen sind gruppeninterne Verträge, Verträge über Regelenergieleistungen sowie 
Verträge über die physische Lieferung von Strom bzw. Gas aus Erzeugungs- bzw. Förderanlagen 
mit einer Kapazität von höchstens 10 MW im Strombereich bzw. höchstens 20 MW im Gasbereich, 
soweit diese nicht an organsierten Marktplätzen geschlossen werden. Diese sind nur auf 
begründete Anforderung durch ACER ad hoc zu melden. Art. 3 Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 1348/2014 normiert die zu meldenden Verträge.1 

2. Registrierung 

Gemäß Art. 9 REMIT müssen sich Marktteilnehmer, die meldepflichtige Transaktionen 
abschließen, registrieren. Dies gilt auch für Marktteilnehmer, die ausschließlich gruppeninterne 
Verträge oder Verträge über Regelenergieleistungen in den Bereichen Strom und Erdgas 
abschließen. Ebenfalls registrieren müssen sich Endverbraucher, die Verträge über die Lieferung 
von Strom oder Erdgas an eine einzelne Verbrauchseinheit mit der technischen Möglichkeit, 
mindestens 600 GWh/Jahr zu verbrauchen, abgeschlossen haben. Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland registrieren sich bei der Bundesnetzagentur.2 Nicht registrieren müssen sich 
Marktteilnehmer, die ausschließlich Verträge über die physische Lieferung von Strom bzw. Gas aus 
Erzeugungs- bzw. Förderanlagen mit einer Kapazität von höchstens 10 MW im Strombereich bzw. 
höchstens 20 MW im Gasbereich abschließen, soweit diese nicht an organsierten Marktplätzen 
geschlossen werden.  

3. Zeitplan 

Marktteilnehmer müssen sich vor dem Beginn der Datenmeldepflicht bei der Bundesnetzagentur 
registrieren. Transaktionen einschließlich Handelsaufträgen, die an organisieren Handelsplätzen 
(Börsen) durchgeführt werden, müssen ab dem 7. Oktober 2015 an ACER gemeldet werden. Alle 
weiteren Transaktionen müssen ab dem 7. April 2016 an ACER gemeldet werden. 

Fragen zum Anwendungsbereich der REMIT oder den Pflichten von Marktteilnehmern? 

• Telefonhotline: +49 228 14 5000 

• E-Mail: remit-registrierung@bnetza.de 

• REMIT Informationsportal: http://www.remit.bundesnetzagentur.de 

  

1 Weitere Informationen zur Datenmeldung bietet das ACER-Handbuch TRUM (https://www.acer-remit.eu/portal). 
2 Weitere Informationen zum Registrierungsverfahren: REMIT-Informationsportal der Bundesnetzagentur (www.remit.bundesnetzagentur.de). 
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3 Nähere Informationen hierzu finden sich im REMIT Portal von ACER (https://www.acer-remit.eu/portal). 

Die Registrierungs- und Datenmeldepflichten gemäß REMIT im Überblick 

Wer muss sich 
registrieren? 

 

 Marktteilnehmer, die meldepflichtige Transaktionen abschließen. 
Ausgenommen sind Marktteilnehmer, die ausschließlich Verträge über 
die physische Lieferung von Strom bzw. Gas aus Erzeugungs- bzw. 
Förderanlagen mit einer Kapazität von höchstens 10 MW (Strom) bzw. 
höchstens 20 MW (Gas) abschließen, soweit diese nicht an organsierten 
Marktplätzen geschlossen werden. 

 Endverbraucher, die Verträge über die Lieferung von Strom oder Erdgas 
an eine einzelne Verbrauchseinheit mit der technischen Möglichkeit, 
mindestens 600 GWh/Jahr zu verbrauchen, abgeschlossen haben. 

Welche Verträge 
müssen regelmäßig 
an ACER gemeldet 
werden? 

 

 Energiegroßhandelsverträge, außer gruppeninterne Verträge, Verträge 
über Regelenergieleistungen sowie Verträge über die physische 
Lieferung von Strom bzw. Gas aus Erzeugungs- bzw. Förderanlagen mit 
einer Kapazität von höchstens 10 MW (Strom) bzw. höchstens 20 MW 
(Gas). Diese Ausnahmen gelten nur, soweit diese Verträge nicht an 
organsierten Marktplätzen geschlossen werden. 

 Strom- oder Gaslieferverträge an eine einzelne Verbrauchseinheit mit 
der technischen Möglichkeit, mindestens 600 GWh/Jahr (Strom oder 
Gas) zu verbrauchen.  

Gilt die 
Registrierungs- und 
Datenmeldepflicht 
auch für 
Verteilnetzbetreiber? 

 Verteilnetzbetreiber, die Energiegroßhandelsgeschäfte abschließen, sind 
zur Registrierung und zur Übermittlung der getätigten Geschäfte 
verpflichtet. Dies kann beispielsweise bei der aktiven Differenzbilanz-
kreisbewirtschaftung der Fall sein.  

Gilt die 
Registrierungs- und 
Datenmeldepflicht 
auch für Personen, 
die eine dritte Person 
beauftragen, Energie 
zu kaufen bzw. 
verkaufen? 

 Verträge zur Beschaffung oder Vermarktung von Strom bzw. Gas am 
Energiegroßhandelsmarkt mit einem Dritten als Dienstleister sind 
Energiegroßhandelsgeschäfte. Dies kann beispielsweise bei einer 
zentralen Beschaffung von Strom und Gas für Stadtwerke oder der 
Vermarktung von Strom aus EE-Anlagen durch Direktvermarkter der 
Fall sein. Auch hierbei gelten die Registrierungs- und Meldepflichten. 

Müssen 
Marktteilnehmer 
auch 
Fundamentaldaten 
an ACER melden? 

 In der Regel müssen Marktteilnehmer gemäß Art. 8 bzw. Art. 9 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 Fundamentaldaten nicht 
selber an ACER melden. Diese werden von ENTSO-E sowie den 
Übertragungsnetzbetreibern bzw. ENTSO-G sowie den Fernleitungs-
netzbetreibern im Auftrag des Marktteilnehmers an ACER gemeldet.  

Wie erfolgt die 
Datenmeldung an 
ACER? 

 Die Datenmeldung an ACER kann durch das meldepflichtige 
Unternehmen selbst oder durch eine dritte Person erfolgen. In jedem 
Fall müssen sowohl die technischen als auch organisatorischen 
Voraussetzungen zur Datenmeldung an ACER erfüllt sein.3 

Müssen die gleichen 
Daten auch an die 
Bundesnetzagentur 
gemeldet werden? 

 Nein. Die Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas 
bei der Bundesnetzagentur wird ggf. zusätzliche Daten einsammeln, 
jedoch keine Daten, welche im Rahmen der REMIT an ACER gemeldet 
werden, wenn ACER diese Daten zeitnah an die Markttransparenzstelle 
übermittelt oder ihr Zugriff darauf gesichert ist.  
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